
Satzung Förderverein FF Büttelborn 1930 v. 06.02.2015 
 
§ 12 Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Kassenwart 
d) dem Schriftführer 
e) dem Pressewart 
f) dem Jugendfeuerwehrwart (Kraft Amtes) 
g) dem Leiter der Kindergruppe (Kraft Amtes) 
h) dem Gerätewart (Kraft Amtes) 
i) 3 Beisitzern 

 

§ 11 Verfahrensordnung für die Mitgliederversammlung 
 
5. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.  
 

§ 13 Geschäftsführung und Vertretung 
 
2. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende; jeder hat Alleinvertretungsrecht. 

Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der stellvertretende Vorsitzende 
nur bei Verhinderung des Vorsitzenden von seiner Vertretungsbefugnis 
Gebrauch machen darf. 
 

Satzung Förderverein FF Büttelborn 1930 - neu 
 
§ 12 Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Kassenwart 
d) bis zu 3 Beisitzern 

 
 
 
 
 
 

§ 11 Verfahrensordnung für die Mitgliederversammlung 
 
5. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
vom Protokollant und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.  
 

§ 13 Geschäftsführung und Vertretung 
 
2. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende; jeder hat Alleinvertretungsrecht. 

Die übrigen Vorstandsmitglieder im Sinne von § 26 BGB vertreten den 
Verein jeweils zu zweit.  

Vereinsintern gilt, dass der stellvertretende Vorsitzende nur bei 
Verhinderung des Vorsitzenden von seiner Vertretungsbefugnis Gebrauch 
machen darf. Sind sowohl der Vorsitzende als gleichzeitig auch der 
stellvertretende Vorsitzende an der Vertretung des Vereins verhindert, 
vertreten zwei der unter § 12 Abs. 1 genannten Vorstandsmitglieder 
gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
  



3. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
 
 
Absatz 5 bisher nicht vorhanden 
 
 
 
 

§ 17 Datenschutzklausel, Verarbeitung persönlicher 
Mitgliederdaten 
 
Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigenen Zwecke 
gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes speichern, 
verändern, bearbeiten und löschen. Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in 
den Verein diesem die entsprechende datenschutzrechtliche Erlaubnis. 
Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins und an 
die entsprechenden Verbände, mit denen der Verein zu Erledigung seiner 
Aufgaben zusammenarbeitet, ist nur den Personen erlaubt, die mit 
Ämtern gemäß dieser Satzung betraut sind und entsprechende Aufgaben 
wahrzunehmen haben. 
 
 

Der Kassenwart darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut 
übermitteln, um den Zahlungsverkehr des Vereins zu ermöglichen. Daten 
der betreuten Mitgliedergruppen dürfen im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein tätigen Personen übermittelt 
werden. 

3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, 
anwesend sind. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
5. Der Vorstand kann weitere Personen zur Vorstandssitzung einladen, 
wenn er dies wegen besonderer Tagesordnungspunkte für erforderlich 
hält (Berater). Als Berater können auch Nicht-Mitglieder eingeladen 
werden. Berater haben kein Stimmrecht. 
 

§ 17 Datenschutzklausel, Verarbeitung persönlicher 
Mitgliederdaten 
 
Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke 
gemäß den Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) speichern, verändern, bearbeiten und löschen (Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO). Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in den Verein diesem die 
entsprechende datenschutzrechtliche Erlaubnis und erhält die 
entsprechenden Informationen im Sinne der DSGVO. 
Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins und an 
die entsprechenden Verbände, mit denen der Verein zu Erledigung seiner 
Aufgaben zusammenarbeitet, ist nur den Personen erlaubt, die mit 
Ämtern gemäß dieser Satzung betraut sind und entsprechende Aufgaben 
wahrzunehmen haben. 

Der Kassenwart darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut 
übermitteln, um den Zahlungsverkehr des Vereins zu ermöglichen. Daten 
der betreuten Mitgliedergruppen dürfen im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein tätigen Personen übermittelt 
werden. 

Der Verein ist berechtigt, Lichtbilder von Vereinsmitgliedern im Sinne des 
Vereinszweckes gem. §2 anzufertigen und dies zu veröffentlichen, wenn 
nicht das Mitglied ausdrücklich und in Schriftform seinen Widerspruch 
hiergegen gegenüber dem Vereinsvorstand erklärt. 

  



Im Zusammenhang mit der Geltendmachung eines 
Minderheitenbegehrens gem. § 37 BGB in Verbindung mit § 9 Abs. 3 der 
Satzung ist dem das Minderheitenbegehren geltend machende Mitglied 
die von ihm begehrte Mitgliederliste spätestens binnen drei Wochen nach 
Eingang des Begehrens des Mitglieds auszuhändigen. Das Mitglied hat 
mit seinem Mitglied Auskunftsbegehren gegenüber dem Verein eine 
schriftliche datenschutzrechtliche Versicherung dahingehend abzugeben, 
dass die begehrte Mitgliederliste ausschließlich in Zusammenhang mit der 
Geltendmachung des Minderheitenbegehrens Verwendung finden wird. 
 

Ausnahmen bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung, der 
die Regelungen des BDSG zu berücksichtigen hat.

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung eines 
Minderheitenbegehrens gem. § 37 BGB in Verbindung mit § 9 Abs. 3 der 
Satzung ist dem das Minderheitenbegehren geltend machende Mitglied 
die von ihm begehrte Mitgliederliste spätestens binnen drei Wochen nach 
Eingang des Begehrens des Mitglieds auszuhändigen. Das Mitglied hat 
mit seinem Mitglied Auskunftsbegehren gegenüber dem Verein eine 
schriftliche datenschutzrechtliche Versicherung dahingehend abzugeben, 
dass die begehrte Mitgliederliste ausschließlich in Zusammenhang mit der 
Geltendmachung des Minderheitenbegehrens Verwendung finden wird. 
(Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO) 

Ausnahmen bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung, der 
die Regelungen der DSGVO zu berücksichtigen hat.  


